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Gesetzentwurf
der Landesregierung

Gesetz über die Zuständigkeit für Mietspiegel 
(Mietspiegelzuständigkeitsgesetz – Mietspiegel-ZuG)

A .  Z i e l s e t z u n g

Mit dem Gesetz sollen die in Baden-Württemberg für die Erstellung, Anerken-
nung, Anpassung und Veröffentlichung von Mietspiegeln zuständigen Behörden 
bestimmt werden.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Die Zuständigkeitsregelung führt die bisherige Rechtslage nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) fort, wonach die Zuständigkeit für die Erstellung und An-
erkennung sowie für die Anpassung und Veröffentlichung von Mietspiegeln bei 
den Gemeinden liegt. Erforderlich wird dies aufgrund der Änderung des BGB 
durch das Mietspiegelreformgesetz vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3515) zum 
1. Juli 2022.

C .  A l t e r n a t i v e n

Keine.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Keine.

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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E .  E r f ü l l u n g s a u f w a n d

E . 1  E r f ü l l u n g s a u f w a n d  f ü r  B ü r g e r i n n e n  u n d  B ü r g e r

Keine Auswirkungen.

E . 2  E r f ü l l u n g s a u f w a n d  f ü r  d i e  Wi r t s c h a f t

Keine Auswirkungen.

E . 3  E r f ü l l u n g s a u f w a n d  f ü r  d i e  Ve r w a l t u n g

Für die Verwaltung ergibt sich ein jährlicher Erfüllungsaufwand, der jedoch nur 
teilweise abgeschätzt werden kann.

F.  N a c h h a l t i g k e i t s c h e c k

Erhebliche Auswirkungen durch die landesrechtliche Zuständigkeitsregelung auf 
die ökonomischen, ökologischen und sozialen Verhältnisse sind nicht zu erwarten.

G .  S o n s t i g e  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.
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Staatsministerium Stuttgart, 12. Juli 2022
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Gesetz-
entwurf über die Zuständigkeit für Mietspiegel (Mietspiegelzuständigkeitsgesetz 
– Mietspiegel-ZuG). Ich bitte Sie, die Beschlussfassung des Landtags herbeizu-
führen. Die federführende Zuständigkeit liegt beim Ministerium für Landesent-
wicklung und Wohnen Baden-Württemberg, beteiligt sind das Ministerium des 
Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg, das Ministe-
rium für Finanzen Baden-Württemberg und das Ministerium der Justiz und für 
Migration Baden-Württemberg.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu 
erteilen:

Gesetz über die Zuständigkeit für 
Mietspiegel (Mietspiegelzuständigkeits-

gesetz – Mietspiegel-ZuG)

§ 1
Zuständigkeit

Die Gemeinden sind die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden nach § 558c Absätze 1 und 4 Satz 1 und § 558d 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie nach Arti-
kel 238 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche.

§ 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2022 in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Allgemeines

Aufgrund der Änderungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs im Zuge des Mietspie-
gelreformgesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3515), das mit Ausnahme 
von Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe d am 1. Juli 2022 in Kraft tritt, müssen die 
zuständigen Behörden durch Landesrecht bestimmt werden. Da die Regelung der 
Zuständigkeit mit einer Aufgabenübertragung verbunden ist, muss diese Bestim-
mung durch ein Landesgesetz erfolgen.
Gegenstand der Regelung ist die Zuständigkeitsbestimmung für die Erstellung 
und Anerkennung sowie die Anpassung und Veröffentlichung von Mietspiegeln. 
Während bislang hierfür in §§ 558c und 558d des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB) die Gemeinden explizit benannt waren, wurde das Wort „Gemeinde“ nun 
ersetzt durch die Worte „nach Landesrecht zuständige Behörde“. 
Die nach Landesrecht zuständigen Behörden sollen nach § 558c Absatz 4 Satz 1 
BGB Mietspiegel erstellen, wenn hierfür ein Bedürfnis besteht und dies mit ver-
tretbarem Aufwand möglich ist. 
Neu eingeführt wurde in § 558c Absatz 4 Satz 2 BGB die Pflicht zur Erstellung 
von Mietspiegeln für Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern.
Die vorliegende landesrechtliche Zuständigkeitsregelung führt die bisherige 
Rechtslage gemäß den Vorschriften im Bürgerlichen Gesetzbuch fort, wonach die 
Zuständigkeit für die Erstellung und Anerkennung sowie für die Anpassung und 
Veröffentlichung von Mietspiegeln bei den Gemeinden liegt. Die Gemeinden ver-
fügen aufgrund der bisherigen Zuständigkeit in Bezug auf die Erstellung und An-
erkennung sowie die Anpassung und Veröffentlichung von Mietspiegeln über eine 
langjährige Fachkompetenz und eine gute Kenntnis über die örtlichen Verhältnisse 
am Wohnungsmarkt.
Mietspiegel sind ein wichtiges Instrument zur Abbildung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete, Anknüpfungspunkt für die Regulierung der Miethöhe bei Wieder-
vermietung und für die Begrenzung der zulässigen Mieterhöhung in bestehenden 
Mietverhältnissen. Durch das Mietspiegelreformgesetz wurden die Transparenz 
und die Rechtssicherheit von Mietspiegeln gestärkt. Damit wird die Bedeutung 
von Mietspiegeln als verlässliche Quelle der ortsüblichen Vergleichsmiete auf 
dem Mietwohnungsmarkt betont. 
In Baden-Württemberg verfügen alle Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwoh-
nern über einen qualifizierten Mietspiegel, sodass die in § 558c Absatz 4 Satz 2 
BGB neu eingeführte Pflicht zur erstmaligen Erstellung von Mietspiegeln für Ge-
meinden mit mehr als 50 000 Einwohner bereits erfüllt ist. 

2. Erfüllungsaufwand 

a) Vorbemerkung

Die Berechnung des Erfüllungsaufwandes der Verwaltung in Bezug auf das Miet-
spiegelreformgesetz wurde bereits von der Bundesregierung vorgenommen (Bun-
destags-Drucksache 19/26918, S. 16 ff.). Der Nationale Normenkontrollrat hat 
zum Entwurf des Mietspiegelreformgesetzes umfassend und ausführlich Stellung 
genommen. Dort sind einerseits Schätzungen bzw. Berechnungen in Bezug auf 
die Kosten bei der Erstellung und Anpassung einfacher und qualifizierter Miet-
spiegel enthalten. Andererseits konnten auch Erleichterungen bei der Datenver-
arbeitung, die wiederum zu Entlastungen führen, festgestellt werden.
Im Rahmen der landesrechtlichen Zuständigkeitsregelung wird nur die Zustän-
digkeitszuweisung zu den Gemeinden fortgeführt. Mit Blick auf die im Rahmen 
des Mietspiegelreformgesetzes neu eingeführte Pflicht zur Erstellung von Miet-
spiegeln für Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern und darauf, dass eine 
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landesrechtliche Zuständigkeitsübertragung auf andere Stellen als die Gemeinden 
denkbar erscheint, ist der Erfüllungsaufwand zur Erstellung und Anpassung von 
Mietspiegeln aber auch im vorliegenden Gesetzgebungsverfahren von Bedeutung.

b)  Erfüllungsaufwand durch die Pflicht zur Erstellung eines Mietspiegels für Ge-
meinden mit mehr als 50 000 Einwohnern (§ 558c Absatz 4 Satz 2 BGB)

Die Pflicht zur Erstellung von Mietspiegeln für Gemeinden mit mehr als 50 000 
Einwohnern wird durch die Erstellung einfacher Mietspiegel erfüllt, schließt aber 
nicht aus, dass in Erfüllung dieser Pflicht auch ein qualifizierter Mietspiegel er-
stellt werden kann. Die betroffenen Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern 
haben somit ein Wahlrecht, ob sie die neue bundesgesetzliche Pflicht durch einen 
einfachen oder qualifizierten Mietspiegel erfüllen wollen. 
Bei der Erstellung einfacher Mietspiegel entstehen geringere Kosten. Höhere 
Kosten entstehen bei der Erstellung qualifizierter Mietspiegel, da dafür eine reprä-
sentative Primärdatenerhebung vorgenommen werden muss.
In Baden-Württemberg verfügen alle Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwoh-
nern über einen qualifizierten Mietspiegel, sodass die neue bundesgesetzliche 
Pflicht zur Erstellung von Mietspiegeln zu einem Mehraufwand erst nach Ablauf 
der zwei- bzw. vierjährigen Gültigkeitsdauer der Mietspiegel im Rahmen einer 
dann erfolgenden Anpassung (§ 558d Absatz 2 Satz 1 BGB) beziehungsweise 
Neuerstellung (558d Absatz 2 Satz 3 BGB) führen wird. 
Als Erfüllungsaufwand sind nur die Kosten einfacher Mietspiegel relevant, die im 
Ergebnis geringer sind. Für den Fall, dass die Gemeinden – auf freiwilliger Basis – 
ihre bisherigen qualifizierten Mietspiegel als qualifizierte Mietspiegel in dieser 
kostenaufwändigeren Form fortführen, wird der Aufwand insoweit aber vollstän-
digkeitshalber nachfolgend auch dargestellt. 

Erfüllungsaufwand für die Erstellung und Anpassung einfacher Mietspiegel

Einfache Mietspiegel können in vielfältiger Art und Weise erstellt werden. Sie 
können auf empirischer Datenerhebung beruhen, müssen es aber nicht. Diese 
Freiheit des Verfahrens ermöglicht es, einfache Mietspiegel auch für kleinere Ge-
meinden mit verhältnismäßig geringem Kostenaufwand zu erstellen. Daten zu den 
durchschnittlichen Kosten einfacher Mietspiegel liegen noch nicht vor (so auch 
Bundestags-Drucksache 19/26918, S. 19). Zu der mit Blick auf die Konnexität er-
forderlichen Kostenschätzung wird auf Ziffer 3 verwiesen. 

Erfüllungsaufwand für die Erstellung und Anpassung qualifizierter Mietspiegel

Die von der Bundesregierung und vom Nationalen Normenkontrollrat vorgenom-
menen Berechnungen sind nachvollziehbar und plausibel, daher werden sie für 
die vorliegende Information über die – nicht verpflichtenden – Kosten der Ge-
meinden mit mehr als 50 000 Einwohnern im Falle der turnusmäßigen Neuerstel-
lung und Anpassung eines bestehenden qualifizierten Mietspiegels herangezogen.
Die Kosten für die Neuerstellung eines qualifizierten Mietspiegels werden gemäß 
der Bundestags-Drucksache 19/26918, S. 18, auf durchschnittlich 100 000 Euro 
geschätzt. Bei einer Bindungswirkung von vier Jahren (§ 558d Absatz 2 Satz 3 
BGB) ergibt sich ein Aufwand von jährlich 25 000 Euro.
Für die Anpassung qualifizierter Mietspiegel (§ 558d Absatz 2 Satz 1 BGB) wer-
den die Kosten gemäß der Bundestags-Drucksache 19/26918, S. 19, auf durch-
schnittlich 40 000 Euro geschätzt, somit bei einem Turnus von vier Jahren (je-
weils im Abstand von zwei Jahren nach der Neuerstellung) jährlich 10 000 Euro.
Die erleichterte Nutzung von Melde-, Grundsteuer- und Zensusdaten lässt die 
Erstellungskosten für qualifizierte Mietspiegel je nach Einzelfall um durchschnitt-
lich 7 500 Euro sinken (Bundestags-Drucksache 16/26918, S. 19).
Für den im Zuge der vorliegenden Aufgabenübertragung an die Gemeinden nicht 
verpflichtenden Fall, dass eine Gemeinde ihren bestehenden qualifizierten Miet-
spiegel turnusmäßig als qualifizierten Mietspiegel neu erstellt bzw. aktualisiert, 
ergeben sich somit insgesamt Kosten von durchschnittlich jährlich 33 125 Euro:
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Neuerstellung 100 000 Euro abzüglich Kostenersparnis 7 500 Euro 
zuzüglich Anpassung nach zwei Jahren 40 000 Euro 
= Zwischensumme 132 500 Euro 
÷ vier Jahre
= 33 125 Euro jährlich. 

3. Konnexität

Der Anwendungsbereich des Konnexitätsprinzips nach Artikel 71 Absatz 3 der 
Verfassung des Landes Baden-Württemberg (LV), wonach bei einer Aufgaben-
übertragung an die Gemeinden ein finanzieller Ausgleich zu schaffen ist, ist er-
öffnet. Dies wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass diese Gemeinden diese Auf-
gabe bereits zuvor auf freiwilliger Basis erfüllt haben, vgl. Artikel 71 Absatz 3 
Satz 4 LV.
Nachdem alle Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern in Baden-Württem-
berg über einen qualifizierten Mietspiegel verfügen, führt die neue bundesgesetz-
liche Mietspiegelpflicht für Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohner zu einem 
Mehraufwand erst nach Ablauf der zwei- bzw. vierjährigen Gültigkeitsdauer der 
Mietspiegel im Rahmen einer dann erfolgenden Pflicht zur Anpassung (§ 558d 
Absatz 2 Satz 1 BGB) beziehungsweise Pflicht zur Neuerstellung (§ 558d Absatz 2 
Satz 3 BGB). Im Rahmen der Konnexitätsrelevanz ist jedoch zu beachten, dass 
die Erstellung – und in der Folge die Anpassung und Neuerstellung – eines quali-
fizierten Mietspiegels nicht verpflichtend ist. Die Gemeinden haben ein Wahl-
recht, was einen Konnexitätsanspruch bezüglich eines qualifizierten Mietspiegels 
ausschließt. Anspruchsberechtigung liegt folglich nur bezüglich einfacher Miet-
spiegel vor.
Jedoch ist ein finanzieller Ausgleich durch das Land nach Artikel 73 Absatz 3 Satz 3 
LV nur erforderlich, wenn die Aufgabenübertragung zu einer wesentlichen Mehr-
belastung führt. Der Aufwand für die Neuerstellung und Anpassung einfacher 
Mietspiegel ist aufgrund der Heterogenität nur schwer abschätzbar, dürfte aber 
weit unter den Kosten für qualifizierte Mietspiegel liegen. Mit Blick auf § 3 Ab-
satz 10 des Konnexitätsausführungsgesetzes (KonnexAG) vom 6. Mai 2008 (GBl. 
S. 119) wird hier pauschal ein Kostenaufwand in Höhe von jährlich 10 000 Euro 
geschätzt. Damit dürfte zwar im Einzelfall bei den verpflichteten Gemeinden die 
Bagatellgrenze nach § 3 Absatz 11 KonnexAG (0,10 Euro je Einwohner) über-
schritten sein. Allerdings ist zu beachten, dass die Aufgabe zuvor schon von allen 
nunmehr dazu verpflichteten Gemeinden freiwillig wahrgenommen wurde und die 
gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines einfachen Mietspiegels keine kosten-
erhöhende Anforderung mit sich bringt. Infolgedessen verursacht die Regelung 
keine Mehrbelastung, die auszugleichen wäre. Denn nach Artikel 71 Absatz 3 
LV sind nur tatsächliche Mehrbelastungen, die bei den Gemeinden verbleiben, 
auszugleichen. Ein finanzieller Ausgleich des Landes ist damit nicht erforderlich.

4. Wesentliches Ergebnis der Anhörung

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen hat nach Freigabe der Ver-
bandsanhörung durch den Ministerrat am 5. April 2022 den Landesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, die Beauftragte der Landes-
regierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, den Rechnungshof, 
die kommunalen Landesverbände sowie weitere Organisationen und Verbände an-
gehört. 

Diese sind im Einzelnen folgende:

• Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
•  Beauftragte der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinde-

rungen
• Rechnungshof Baden-Württemberg
• Landkreistag Baden-Württemberg
• Städtetag Baden-Württemberg
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• Gemeindetag Baden-Württemberg
•  KOWO Vereinigung baden-württembergischer kommunaler Wohnungsunter-

nehmen 
• Haus & Grund Württemberg
• Haus & Grund Baden
•  vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunterneh-

men e. V.
• Verband Wohneigentum Baden-Württemberg e. V.
• Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e. V.
•  BFW Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Baden-

Württemberg e. V.
• Deutscher Mieterbund Landesverband Baden-Württemberg e. V.
• Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Baden-Württemberg
• Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e. V.

In den eingegangenen Stellungnahmen wurde das mit dem Gesetzentwurf ver-
folgte Ziel, die bisherige Zuständigkeit der Gemeinden für die Erstellung und 
Anerkennung sowie für die Anpassung und Veröffentlichung von Mietspiegeln 
gemäß der Rechtslage nach dem BGB fortzuführen, überwiegend positiv bewer-
tet. Einwände oder Bedenken hiergegen wurden nicht geäußert. 
Der Städtetag hat die Frage der Konnexität, d. h. Erfordernis eines finanziellen 
Ausgleichs des Landes an die Gemeinden bei Übertragung neuer Aufgaben, mit 
Blick darauf thematisiert, dass durch die bundesrechtliche Mietspiegelreform eine 
Pflicht zur Erstellung von Mietspiegeln für Gemeinden mit mehr als 50 000 Ein-
wohnern neu eingeführt wurde. Die Begründung zum Gesetzentwurf enthielt 
hierzu bereits im Rahmen der Anhörung nähere Ausführungen, wonach der An-
wendungsbereich des Konnexitätsprinzips nach Artikel 71 Absatz 3 der Landes-
verfassung berührt, jedoch ein finanzieller Ausgleich des Landes vorliegend nicht 
erforderlich ist. Der Städtetag hat Zweifel an dieser Bewertung geäußert und um 
vertiefende Erörterung gebeten. Dem Städtetag ist entgegenzuhalten, dass nach 
Artikel 71 Absatz 3 LV nur tatsächliche Mehrbelastungen, die aufgrund einer Auf-
gabenübertragung bei den Gemeinden entstehen, auszugleichen sind. Der Auf-
wand für die Neuerstellung und Anpassung einfacher Mietspiegel ist aufgrund der 
Heterogenität nur schwer abschätzbar, liegt aber deutlich unter den Kosten für die 
Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels. Da die Aufgabe der Erstellung eines 
Mietspiegels von allen Städten, die dazu nunmehr gesetzlich verpflichtet werden 
sollen, bereits bisher freiwillig, sogar in der aufwändigeren Form eines quali-
fizierten Mietspiegels, wahrgenommen wurde, entsteht diesen keine nach dem 
Konnexitätsgrundsatz auszugleichende Mehrbelastung. Denn nur tatsächliche 
Mehrbelastungen sind auszugleichen, wogegen eine virtuelle Berechnung, dass 
die Städte die bisher freiwillig erbrachte Aufgabe nicht mehr einstellen können, 
nicht vom Ausgleichsanspruch umfasst wird (LVerfG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 
8.7.2003, Az. LVG 4/01; Engelken, Das Konnexitätsprinzip im Landesverfas-
sungsrecht, 2. Aufl., Rn. 123).
Weitere Stellungnahmen des Gemeindetags, des Mieterbundes sowie des Gewerk-
schaftsbundes haben wegen der Bedeutung von Mietspiegeln für die Transparenz, 
für den Rechtsfrieden und insgesamt für eine sozial gerechte Wohnungspolitik 
eine finanzielle Förderung des Landes bei freiwilliger Erstellung eines qualifizier-
ten Mietspiegels angeregt bzw. als wichtig angesehen. Damit ist nicht der vorlie-
gende Gesetzentwurf und die bundesrechtlich neue Verpflichtung zur Erstellung 
einfacher Mietspiegel angesprochen, sondern die Förderung des Landes für Ko-
operationsprojekte von Gemeinden zur Erstellung qualifizierter Mietspiegel, die 
seit 2018 gewährt und auch im Jahr 2022 fortgeführt wird. 
Zu den einzelnen Stellungnahmen sowie deren Bewertung wird auf die Anhö-
rungssynopse verwiesen (Anlage). 
Änderungen am Gesetzentwurf aufgrund der Stellungnahmen im Rahmen der An-
hörung sind nicht erforderlich. 
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Redaktionelle Änderungen wurden aufgrund der Hinweise des Normenprüfungs-
ausschusses vorgenommen, insbesondere eine Anpassung der Gesetzesbezeich-
nung. 

B. Einzelbegründung

1. Zu § 1 (Zuständigkeit)

Die Gemeinden werden als die nach Landesrecht zuständigen Behörden für die 
Erstellung und Anerkennung sowie für die Anpassung und Veröffentlichung von 
Mietspiegeln bestimmt.
Die bisherige Zuständigkeit der Gemeinden wird damit fortgeführt. Die Gemein-
den verfügen bereits über eine langjährige Fachkompetenz und eine gute Kennt-
nis über die örtlichen Verhältnisse am Wohnungsmarkt. Um die Verbreitung und 
Transparenz von Mietspiegeln zu erhöhen, wird auf die etablierten Strukturen auf 
der Ebene der Gemeinden zurückgegriffen. Auf diese Weise werden die vorhande-
nen Ortskenntnisse und die Sach- und Bürgernähe der Gemeinden genutzt.

2. Zu § 2 (Inkrafttreten)

Die durch das Mietspiegelreformgesetz bedingten Änderungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs treten zum 1. Juli 2022 in Kraft. Im Gleichlauf dazu tritt das vor-
liegende Mietspiegelzuständigkeitsgesetz in Baden-Württemberg ebenfalls zum  
1. Juli 2022 in Kraft. 
Die damit verbundene Rückwirkung vor dem Zeitpunkt des Gesetzesbeschlusses 
ist unproblematisch. Eine für die Bürgerinnen und Bürger belastende Änderung 
der zuvor bestehenden Rechtslage ist damit nicht verbunden. Ein verfassungs-
rechtlich schutzwürdiges Vertrauen der Betroffenen wird nicht enttäuscht. Viel-
mehr wird mit der Zuständigkeitsregelung nur die bis zum Ablauf des 30. Juni 
2022 geltende Rechtslage fortgeführt. Eine Änderung der Zuständigkeit für Miet-
spiegel ist damit nicht verbunden.
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